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1. - Geltung, Allgemeines  
a) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer 

Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund dieser All-
gemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller 
Verträge, die wir mit unseren Lieferanten über die von 
ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schlie-
ßen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
Leistungen oder Angebote an uns, selbst wenn sie nicht 
nochmals gesondert vereinbart werden. 
b) Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter 

finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir 
auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedin-
gungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der 
Geltung jener Geschäftsbedingungen. 
c) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern im Sinne des § 310 Absatz 4 BGB. 
 
2. - Bestellungen und Aufträge 
a) Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bin-
dungsfrist enthalten, halten wir uns hieran eine Woche 
nach dem Datum des Angebots gebunden. Maßgeblich für 
die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeer-
klärung bei uns. 
b) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die 

Art der Verpackung jederzeit durch schriftliche Mitteilung 
mit einer Frist von mindestens 21 Kalendertagen vor dem 
vereinbarten Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für Än-
derungen von Produktspezifikationen, soweit diese im 
Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Liefe-
ranten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt wer-
den können, wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist nach 
dem vorstehenden Satz mindestens 4 Wochen beträgt. 
Wir werden dem Lieferanten die jeweils durch die Ände-
rung entstehenden, nachgewiesenen und angemessenen 
Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen Liefer-
verzögerungen zur Folge, die sich nicht im normalen Pro-
duktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zu-
mutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt 
sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin entspre-
chend. Der Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger 
Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder Lieferver-
zögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens 
jedoch innerhalb von 8 Werktagen nach Zugang unserer 
Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen. 
c) Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftli-
che Erklärung unter Angabe des Grundes zu kündigen, 
wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbe-
trieb aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen 
Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lieferan-
ten werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teil-
leistung vergüten. 
 
3. - Zahlungsbedingungen, Preise, Rechnungsanga-
ben, Aufrechnung etc.  
a) Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind bin-
dend und gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, bei 
Lieferung „frei Haus“. Sie verstehen sich einschließlich 
Verpackung. Deren Rückgabe ist nur im Falle besonderer 
Vereinbarung geschuldet. Die gesetzliche Mehrwertsteuer 
ist im Preis nicht enthalten und wird in der jeweils gesetzli-
chen Höhe zusätzlich berechnet.  
b) Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die 

Verpackung nicht einschließt und die Vergütung für die – 
nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung 
nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisba-
ren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen 
hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurück-
zunehmen. 
c) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab 

Lieferung der Ware und Rechnungserhalt den Kaufpreis 
innerhalb von 14 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 
30 Tagen netto. Voraussetzung ist die vertragsgemäße 
Belieferung und die Vorlage ordnungsgemäßer Rechnun-
gen. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten 
Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungsauf-
trages bei unserer Bank. 
d) Rechnungen sind jeweils zweifach und entsprechend 

den Vorgaben in unserer Bestellung auszuführen. In sämt-
lichen Auftragsbestätigungen und Rechnungen sind unse-
re Bestellnummer, die Artikelnummer, Liefermenge und 
Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere die-
ser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres 
normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 
verzögern, verlängern sich die in Absatz c) genannten 
Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung. 
e) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in 
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
gemäß § 247 BGB. 
f) Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungsrechte ste-
hen uns im gesetzlichen Umfang zu.  
g) Der Lieferant ist nur nach vorheriger schriftlicher Zu-

stimmung unsererseits berechtigt, seine Forderung gegen 
uns abzutreten. Sollte ein verlängerter Eigentumsvorbe-
halt gegeben sein, gilt diese Zustimmung als erteilt. 
 
4. – Lieferfrist, Lieferverzug, Abtretung 
a) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Lieferter-

min oder -frist) ist bindend. Vorzeitige Lieferungen sind 
nicht zulässig. Für die Einhaltung der Lieferzeit ist der 
Eingang der Ware bei uns maßgebend. 
b) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich 

zu informieren, wenn Umstände eintreten oder erkennbar 
werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden 
kann 
c) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu 

erfolgen hat, aufgrund des Vertrages bestimmen, so 
kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, 
ohne dass es hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf. 
d) Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt 

die gesetzlichen Ansprüche zu, einschließlich des Rück-
trittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz statt 

der Leistung nach fruchtlosem Ablauf einer angemesse-
nen Nachfrist. 
e) Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vor-

heriger schriftlicher Androhung gegenüber dem Lieferan-
ten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, maximal 5 % des jewei-
ligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist 
auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden 
anzurechnen. 
f) Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zu-
stimmung zu Teillieferungen nicht berechtigt. 
g) Der Lieferant ist nicht berechtigt seine Forderungen aus 
dem Vertragsverhältnis an Dritte abzutreten. Das gilt nicht, 
wenn es sich um Geldforderungen handelt. 
 
5. – Verpackung, Versand, Gefahrübergang 
a) Die Waren sind handelsüblich und sachgerecht zu ver-

packen, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist. Für 
Beschädigungen als Folge mangelhafter Verpackung haf-
tet der Lieferant. 
b) Der Lieferant ist verpflichtet, den Warenlieferungen 

Versandpapiere und Lieferscheine beizufügen, die unsere 
Bestellnummer und Kundennummer enthalten sowie An-
gaben zu Menge, Gewicht und Art der Ware. Darüber hin-
aus wird der Lieferant die Liefergegenstände in der von 
uns vorgeschriebenen und gegebenenfalls vereinbarten 
Weise kennzeichnen.  
c) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart 
worden ist, erst auf uns über, wenn uns die Ware an dem 
vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird. 
 
6. – Eigentumssicherung, Werkzeuge, Fertigungsmit-
tel 
a) An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen so-
wie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten Zeichnun-
gen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und 
anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum oder 
Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere aus-
drückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen 
noch sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen 
oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser 
Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie 
von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr 
benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Ab-
schluss eines Vertrages führen. Eventuell vom Lieferanten 
hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernich-
ten; ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im 
Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die 
Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rah-
men der üblichen Datensicherung. 
b) Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle oder sonstige 

Fertigungsmittel, die wir dem Lieferanten zur Verfügung 
stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns 
durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, blei-
ben in unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum 
über. Sie sind durch den Lieferanten als unser Eigentum 
kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen 
Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des 
Vertrages zu benutzen. Die Kosten der Unterhaltung und 
der Reparatur dieser Gegenstände tragen die Vertrags-
partner – mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je 
zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel solcher 
vom Lieferanten hergestellten Gegenstände oder auf dem 
unsachgemäßen Gebrauch seitens des Lieferanten, sei-
ner Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurück-
zuführen sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen. 
Der Lieferant wird uns unverzüglich von allen nicht nur 
unerheblichen Schäden an diesen Gegenständen Mittei-
lung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, diese 
Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns her-
auszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung 
der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden. 
c) Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit 
sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für die jeweili-
gen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das 
Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder 
verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 
d) Der Lieferant ist verpflichtet, uns gehörende Werkzeuge 

und sonstige Fertigungsmittel auf eigene Kosten zum 
Neuwert zu versichern (Wasser, Feuer, Diebstahl). Der 
Lieferant tritt uns schon jetzt alle eventuellen Entschädi-
gungsansprüche aus einer Versicherung ab. Wir nehmen 
die Abtretung schon jetzt an. 
 
7. - Gewährleistungsansprüche 
a) Der Lieferant ist verpflichtet, nach den anerkannten 

Regeln der Technik und unter Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften und gegebenenfalls vereinbarten technischen 
Daten etc. die Ware für uns herzustellen und an uns zu 
liefern. 
b) Wir sind verpflichtet, Ware innerhalb angemessener 
Frist auf Mängel hin zu untersuchen. Soweit nichts ande-
res vereinbart, beschränkt sich unsere Eingangskontrolle 
auf eine grobsichtige Eingangskontrolle (Warenart, Men-
ge, offensichtliche Verpackungsschäden). Dabei erkenn-
bar werdende Mängel sind rechtzeitig gerügt, wenn die 
Rüge innerhalb von 8 Arbeitstagen ab Wareneingang er-
folgt. Mängel, die bei einer den vorstehenden Anforderun-
gen einer grobsichtigen Eingangskontrolle entsprechen-
den Wareneingangsüberprüfung nicht erkennbar sind, 
können innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Erkennen ge-
rügt werden. Bei versteckten Mängeln gilt Entsprechen-
des. 
c) Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzli-

chen Ansprüche zu. Die Gewährleistungsfrist beträgt je-
doch abweichend hiervon 36 Monate ab Gefahrübergang. 
Wir sind berechtigt, nach unserer Wahl Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangel-
freien Sache zu verlangen. § 439 Absatz 3 BGB bleibt 
unberührt. 
d) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten 
Mustern oder Proben verzichten wir nicht auf Gewährleis-
tungsansprüche. 
e) Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige 

beim Lieferanten ist die Verjährung von Gewährleistungs-
ansprüchen gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mängelbe-
seitigung beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und 

nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten 
nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, 
dass dieser sich nicht zu der Maßnahme verpflichtet sah, 
sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur 
aus Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen vornahm. 
f) Sollte der Lieferant bei Mängeln nicht unverzüglich nach 
unserer Aufforderung zur Nacherfüllung damit beginnen, 
sind wir zumindest in Eilfällen sowie bei Gefahr in Verzug 
berechtigt, auf Kosten des Lieferanten Fehlteile auszusor-
tieren. Grundsätzlich soll in derartigen Fällen allerdings 
zunächst dem Lieferanten Gelegenheit gegeben werden, 
selbst Fehlteile auszusortieren.  
 
8. – Produkthaftung, Versicherung 
a) Unser Lieferant ist verpflichtet, uns von Schadenser-

satzansprüchen Dritter nach dem Produkthaftungsgesetz 
freizustellen, sofern die Ursache in seinen Herrschafts- 
und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenver-
hältnis selbst haftet. 
b) Unser Lieferant ist in derartigen Schadensfällen ver-
pflichtet, uns etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 
BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns 
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Wir werden be-
müht sein, derartige Rückrufaktionen im Hinblick auf Inhalt 
und Umfang möglichst mit unserem Lieferanten im Vorfeld 
abzustimmen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche un-
sererseits bleiben unberührt. 
c) Unser Lieferant verpflichtet sich zum Abschluss und zur 

Aufrechterhaltung einer Produkthaftpflichtversicherung mit 
einer Deckungssumme von 5 Mio. € pro Personen-/ Sach-
schaden. Auf Verlangen wird er uns diese nachweisen. 
Stehen uns weitergehende Ansprüche zu, bleiben diese 
unberührt. 
 
9. - Schutzrechte 
a) Unser Lieferant steht dafür ein, dass sich bei vertrags-

gemäßer Verwendung der Liefergegenstände aus der Ver-
letzung von eventuellen Schutzrechten und Schutzrechts-
anmeldungen keine Ansprüche, insbesondere 
Schadensersatz-ansprüche Dritter gegen uns ergeben, 
sofern derartige Schutzrechte beim deutschen oder euro-
päischen Patentamt zur Anmeldung gebracht oder ange-
meldet sind. Gleiches gilt, wenn die Produkte in Nordame-
rika oder anderen Ländern hergestellt werden. Von 
eventuellen Schadensersatzansprüchen hat uns unser 
Lieferant freizustellen. Nach Abwicklung der Bestellung 
sind derartige Unterlagen etc. umgehend an uns zurück-
zugeben. 
b) Die Schadensersatz- bzw. Freistellungspflicht unseres 
Lieferanten erstreckt sich auch auf solche Aufwendungen, 
die uns aus und im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme durch Dritte notwendigerweise entstehen. 
c) Die vorstehenden Regelungen greifen nicht, wenn un-
ser Lieferant Liefergegenstände nach unseren Vorgaben, 
insbesondere Zeichnungen, Modelle und sonstige Be-
schreibungen für uns hergestellt hat und er nicht weiß 
oder nicht wissen musste, dass dadurch Schutzrechte 
Dritter verletzt werden. 
d) Unser Lieferant ist verpflichtet, uns bekannt werdende 
Schutzrechtsverletzungsrisiken, insbesondere angebliche 
Verletzungsfälle, umgehend bekannt zu geben. 
 
10. - Ersatzteile 
a) Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns 

gelieferten Produkten für einen Zeitraum von mindestens 
10 Jahren nach der Lieferung vorzuhalten. 
b) Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatztei-
len für die an uns gelieferten Produkte einzustellen, wird 
er uns dies unverzüglich nach der Entscheidung über die 
Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss – vorbe-
haltlich des Absatzes a) – mindestens 6 Monate vor der 
Einstellung der Produktion liegen. 
 
11. - Geheimhaltung 
a) Unser Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbil-

dungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Un-
terlagen gleich welcher Art und Informationen gegenüber 
Jedermann geheim zu halten. Dritten gegenüber dürfen 
derartige Unterlagen und Informationen nur mit unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung offengelegt werden. 
Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Beendi-
gung dieses Vertrages fort. Sie erlischt erst dann, wenn 
die überlassenen Unterlagen, Zeichnungen, Berechnun-
gen und sonstigen Informationen allgemein bekannt wer-
den. 
b) Unser Lieferant ist ferner verpflichtet, alle nicht offen-
kundigen kaufmännischen und technischen Informationen 
bzw. Kenntnisse, die durch unsere Geschäftsbeziehung 
bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu wahren; ins-
besondere dürfen Modelle, Schablonen, Muster, Werk-
zeuge und ähnliche Gegenstände unbefugten Dritten nicht 
überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Auch 
die Vervielfältigung derartiger Gegenstände außer im 
Rahmen betrieblicher Erfordernisse ist vorbehaltlich ab-
weichender Regelungen unzulässig. 
c) Eventuell von unserem Lieferanten zulässigerweise 
eingesetzte Unterlieferanten sind entsprechend zu ver-
pflichten. 
d) Unser Lieferant darf nur nach vorheriger schriftlicher 

Zustimmung unsererseits mit der gemeinsamen Ge-
schäftsbeziehung werben. 
 
12. – Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungs-
ort 
a) Ausschließlicher Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. 

Wir sind allerdings auch berechtigt, Klage am Sitz unseres 
Vertragspartners zu erheben. 
b) Erfüllungsort ist mangels abweichender Vereinbarung 
unser Geschäftssitz. 
c) Unsere Verträge unterliegen dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Abbedingung des UN-Kaufrechts 
(CISG). 
 
Stand 03/10 


